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sind, und für Arbeitsgemeinschaften nach § 94 Absatz 1a des Zehnten Buches
in Verbindung mit § 77 Absatz 6 Satz 1, an denen die Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen beteiligt sind.

§ 78 Aufsicht, Haushalts- und Rechnungswesen, Vermögen, Statisti-
ken. (1) Die Aufsicht über die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen führt
das Bundesministerium für Gesundheit, die Aufsicht über die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen führen die für die Sozialversicherung zuständigen
obersten Verwaltungsbehörden der Länder.
(2) 1 Die Aufsicht über die für den Bereich mehrerer Länder gebildeten

gemeinsamen Kassenärztlichen Vereinigungen führt die für die Sozialver-
sicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem diese
Vereinigungen ihren Sitz haben. 2 Die Aufsicht ist im Benehmen mit den
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der beteiligten Länder wahr-
zunehmen.
(3) 1 Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beachtung von Gesetz und sons-

tigem Recht. 2 Die §§ 88 und 89 des Vierten Buches1) gelten entsprechend.
(4) Für die Vollstreckung von Aufsichtsverfügungen gegen die Kassenärzt-

lichen Bundesvereinigungen kann die Aufsichtsbehörde ein Zwangsgeld bis
zu einer Höhe von 10 000 000 Euro zugunsten des Gesundheitsfonds nach
§ 271 festsetzen.
(5) 1 Die Kosten der Tätigkeit der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen

werden nach Maßgabe des Haushaltsplans durch die Beiträge der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen gemäß den Vorgaben der Satzungen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigungen aufgebracht, soweit sie nicht durch sonstige Ein-
nahmen gedeckt werden. 2 Für die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
gelten für das Haushalts- und Rechnungswesen einschließlich der Statistiken
die §§ 67 bis 70 Absatz 1 und 5, die §§ 72 bis 77 Absatz 1 und 1a und die
§§ 78 und 79 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 3a, für das Vermögen
die §§ 80 bis 83 und 85 des Vierten Buches sowie § 220 Absatz 1 Satz 2 und
für die Verwendung der Mittel § 305b entsprechend. 3 Die Jahresrechnung
nach § 77 Absatz 1a des Vierten Buches ist für das abgelaufene Haushaltsjahr
bis zum 1. Oktober des Folgejahres aufzustellen und der Aufsichtsbehörde
vorzulegen. 4 Betriebsmittel dürfen die Ausgaben nicht übersteigen, die nach
dem Haushaltsplan der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen auf eineinhalb
Monate entfallen. 5 Rücklagen sind zulässig, sofern sie angemessen sind und
für einen den gesetzlichen Aufgaben dienenden Zweck bestimmt sind. 6 So-
weit Vermögen nicht zur Rücklagenbildung erforderlich ist, ist es zur Sen-
kung der Beiträge der Kassenärztlichen Vereinigungen zu verwenden oder an
die Kassenärztlichen Vereinigungen zurückzuzahlen.
(6) Für die Kassenärztlichen Vereinigungen gelten für das Haushalts- und

Rechnungswesen einschließlich der Statistiken die §§ 67 bis 70 Absatz 1 und
5, die §§ 72 bis 77 Absatz 1 und die §§ 78 und 79 Absatz 1 und 2 in
Verbindung mit Absatz 3a, für das Vermögen die §§ 80 und 85 des Vierten
Buches und für die Verwendung der Mittel § 305b entsprechend.

4. Kapitel. Beziehungen der Krankenkassen § 78 SGB V 1
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§ 78a Aufsichtsmittel in besonderen Fällen bei den Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen. (1) 1 Ergibt sich nachträglich, dass eine Satzung
nicht hätte genehmigt werden dürfen, oder bedarf eine Satzung wegen nach-
träglich eingetretener rechtlicher oder tatsächlicher Umstände, die zur
Rechtswidrigkeit der Satzung führen, einer Änderung, so kann die Aufsichts-
behörde anordnen, dass die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen innerhalb
einer bestimmten Frist die erforderlichen Änderungen vornehmen. 2 Kom-
men die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen der Anordnung innerhalb der
Frist nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Änderungen
selbst vornehmen.
(2) 1 Ist zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften oder aufsichtsrecht-

lichen Verfügungen ein Beschluss der Vertreterversammlung erforderlich, so
kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass dieser Beschluss innerhalb einer
bestimmten Frist gefasst wird. 2Wird der erforderliche Beschluss innerhalb
der Frist nicht gefasst, so kann die Aufsichtsbehörde den Beschluss der Ver-
treterversammlung ersetzen.
(3) 1 Verstößt ein Beschluss der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen

Bundesvereinigungen gegen ein Gesetz oder gegen sonstiges für die Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigungen maßgebendes Recht, so kann die Aufsichts-
behörde anordnen, den Beschluss innerhalb einer bestimmten Frist aufzuhe-
ben. 2Mit Zugang der Anordnung darf der Beschluss nicht vollzogen werden.
3 Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass Maßnahmen, die aufgrund des
Beschlusses getroffen wurden, rückgängig gemacht werden. 4 Kommen die
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen der Anordnung innerhalb der Frist
nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde den Beschluss aufheben.
(4) 1 Einer Anordnung mit Fristsetzung bedarf es nicht, wenn ein Beschluss

nach Absatz 1 oder Absatz 2 auf Grund gesetzlicher Regelungen innerhalb
einer bestimmten Frist zu fassen ist. 2 Klagen gegen Anordnungen und Maß-
nahmen der Aufsichtsbehörde nach den Absätzen 1 bis 3 haben keine auf-
schiebende Wirkung.

§ 78b Entsandte Person für besondere Angelegenheiten bei den Kas-
senärztlichen Bundesvereinigungen. (1) 1 Solange und soweit die ord-
nungsgemäße Verwaltung bei den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen ge-
fährdet ist, kann die Aufsichtsbehörde eine Person an die Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen entsenden, diese Person mit der Wahrnehmung von
Aufgaben bei den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen betrauen und ihr
hierfür die erforderlichen Befugnisse übertragen. 2 Die ordnungsgemäße Ver-
waltung ist insbesondere gefährdet, wenn
1. ein Mitglied des Vorstandes interne oder externe Maßnahmen ergreift, die
nicht im Einklang mit den eigenen Verwaltungsvorschriften oder satzungs-
rechtlichen oder gesetzlichen Vorschriften stehen,

2. ein Mitglied des Vorstandes Handlungen vornimmt, die die interne Orga-
nisation der Verwaltung oder auch die Zusammenarbeit der Organe unter-
einander erheblich beeinträchtigen,

3. die Umsetzung von Aufsichtsverfügungen nicht gewährleistet ist oder
4. hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Pflichtverletzung
eines Organmitglieds oder eines ehemaligen Organmitglieds einen Schaden
der Körperschaft verursacht hat.

1 SGB V §§ 78a, 78b 5. Buch. Gesetzl. Krankenversicherung
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3 Die Aufsichtsbehörde kann die Person in diesen Fällen zur Beratung und
Unterstützung des Vorstandes oder der Vertreterversammlung, zur Über-
wachung der Umsetzung von Aufsichtsverfügungen oder zur Prüfung von
Schadensersatzansprüchen gegen Organmitglieder oder ehemalige Organmit-
glieder entsenden. 4 Die Aufsichtsbehörde bestimmt, in welchem Umfang die
entsandte Person im Innenverhältnis anstelle der Organe handeln darf. 5 Die
Befugnisse der Organe im Außenverhältnis bleiben unberührt. 6 Die Entsen-
dung erfolgt durch Verwaltungsakt gegenüber den Kassenärztlichen Bundes-
vereinigungen.
(2) 1 Die nach Absatz 1 entsandte Person ist im Rahmen ihrer Aufgaben

berechtigt, von den Mitgliedern der Organe und von den Beschäftigten der
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen Auskünfte und die Vorlage von Un-
terlagen zu verlangen. 2 Sie kann an allen Sitzungen der Organe und sonstigen
Gremien der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen in beratender Funktion
teilnehmen, die Geschäftsräume der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
betreten und Nachforschungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben anstellen. 3 Die
Organe und Organmitglieder haben die entsandte Person bei der Wahrneh-
mung von deren Aufgaben zu unterstützen. 4 Die entsandte Person ist ver-
pflichtet, der Aufsichtsbehörde Auskunft über alle Erkenntnisse zu geben, die
sie im Rahmen ihrer Tätigkeit gewonnen hat.
(3) 1 Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen gewähren der nach Ab-

satz 1 entsandten Person eine Vergütung und angemessene Auslagen. 2 Die
Höhe der Vergütung wird von der Aufsichtsbehörde durch Verwaltungsakt
gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen festgesetzt. 3 Die Kas-
senärztlichen Bundesvereinigungen tragen zudem die übrigen Kosten, die
durch die Entsendung entstehen.
(4) 1 Der Entsendung der Person hat eine Anordnung vorauszugehen, mit

der die Aufsichtsbehörde den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen aufgibt,
innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche zur Gewährleistung einer
ordnungsgemäßen Verwaltung zu veranlassen. 2 Klagen gegen die Anordnung
nach Satz 1 oder gegen die Entsendung der Person haben keine aufschiebende
Wirkung.

§ 78c Berichtspflicht des Bundesministeriums für Gesundheit. So-
fern schutzwürdige Belange Dritter nicht entgegenstehen, hat das Bundes-
ministerium für Gesundheit dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen
Bundestages jährlich zum 1. März, erstmalig zum 1. März 2018, einen Be-
richt über aufsichtsrechtliche Maßnahmen nach § 78a Absatz 1 bis 3, § 78b
Absatz 1 und 4 Satz 1 und § 79a Absatz 1a und 2 Satz 1, über den Erlass von
Verpflichtungsbescheiden nach § 89 Absatz 1 Satz 2 des Vierten Buches1) in
Verbindung mit § 78 Absatz 3 Satz 2 sowie über den Sachstand der Aufsichts-
verfahren vorzulegen.

§ 79 Organe. (1) Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigungen werden eine Vertreterversammlung als
Selbstverwaltungsorgan sowie ein hauptamtlicher Vorstand gebildet.
(2) 1 Die Satzungen bestimmen die Zahl der Mitglieder der Vertreterver-

sammlung der Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlichen Bundes-

4. Kapitel. Beziehungen der Krankenkassen §§ 78c, 79 SGB V 1
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vereinigungen. 2 Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen hat bis zu 30 Mitglieder. 3 Bei mehr als 5 000 Mitgliedern der Kassenärzt-
lichen Vereinigung oder mehr als 2 000 Mitgliedern der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung kann die Zahl der Mitglieder auf bis zu 40, bei mehr als 10 000
Mitgliedern der Kassenärztlichen Vereinigung oder mehr als 5 000 Mitglie-
dern der Kassenzahnärztlichen Vereinigung auf bis zu 50 erhöht werden. 4 Die
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen hat bis zu
60 Mitglieder.
(3) 1 Die Vertreterversammlung hat insbesondere

1. die Satzung und sonstiges autonomes Recht zu beschließen,
2. den Vorstand zu überwachen,
3. alle Entscheidungen zu treffen, die für die Körperschaft von grundsätzlicher
Bedeutung sind,

4. den Haushaltsplan festzustellen,
5. über die Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung zu beschlie-
ßen,

6. die Körperschaft gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern zu ver-
treten,

7. über den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstücken
sowie über die Errichtung von Gebäuden zu beschließen.

2 Sie kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterlagen einsehen und
prüfen. 3 Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen kann von dem Vorstand jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten
der Körperschaft verlangen. 4 Der Bericht ist rechtzeitig und in der Regel
schriftlich zu erstatten. 5 Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen kann die Rechte nach den Sätzen 2 und 3 auch mit
einem Viertel der abgegebenen Stimmen ihrer Mitglieder geltend machen.
6 Der Vorstand hat die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen über die Nebentätigkeit in ärztlichen Organisationen zu infor-
mieren.
(3a) 1 In der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung stimmen über die Belange, die ausschließlich die hausärztliche Ver-
sorgung betreffen, nur die Vertreter der Hausärzte, über die Belange, die
ausschließlich die fachärztliche Versorgung betreffen, nur die Vertreter der
Fachärzte ab. 2 Bei gemeinsamen Abstimmungen einschließlich der Wahlen
nach § 80 Absatz 2 sind die Stimmen so zu gewichten, dass insgesamt eine
Parität der Stimmen zwischen Vertretern der Hausärzte und Vertretern der
Fachärzte in der Vertreterversammlung besteht. 3 Das Nähere zur Abgrenzung
der Abstimmungsgegenstände nach Satz 1 und zur Stimmengewichtung nach
Satz 2 regelt die Satzung bis spätestens zum 1. November 2015; der Satzungs-
beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder
der Vertreterversammlung.
(3b) 1 Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigun-

gen hat ihre Beschlüsse nachvollziehbar zu begründen. 2 Sie hat ihre Sit-
zungen zu protokollieren. 3 Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen kann ein Wortprotokoll verlangen. 4 Abstimmungen in
der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen erfol-
gen in der Regel nicht geheim. 5 Eine geheime Abstimmung findet nur in

1 SGB V § 79 5. Buch. Gesetzl. Krankenversicherung
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besonderen Angelegenheiten statt. 6 Eine namentliche Abstimmung erfolgt
über die in der Satzung nach § 81 Absatz 1 festzulegenden haftungsrelevanten
Abstimmungsgegenstände. 7 Die Sitzungen der Vertreterversammlung sind in
der Regel öffentlich. 8 Die Öffentlichkeit kann nur in besonderen Fällen
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn berechtigte Interessen Einzelner
einer öffentlichen Sitzung entgegenstehen.
(3c) 1 Verpflichtet sich ein Mitglied der Vertreterversammlung der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigungen außerhalb seiner Tätigkeit in der Vertreter-
versammlung durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis
nicht begründet wird, oder durch einen Werkvertrag gegenüber den Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigungen zu einer Tätigkeit höherer Art, so hängt die
Wirksamkeit des Vertrages von der Zustimmung der Vertreterversammlung
ab. 2 Gewähren die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen aufgrund des
Dienstvertrages oder des Werkvertrages dem Mitglied der Vertreterversamm-
lung eine Vergütung, ohne dass die Vertreterversammlung diesem Vertrag
zugestimmt hat, so hat das Mitglied der Vertreterversammlung die Vergütung
zurückzugewähren, es sei denn, dass die Vertreterversammlung den Vertrag
nachträglich genehmigt. 3 Ein Anspruch des Mitglieds der Vertreterversamm-
lung gegen die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen auf Herausgabe der
durch die geleistete Tätigkeit erlangten Bereicherung bleibt unberührt. 4 Der
Anspruch kann jedoch nicht gegen den Rückgewähranspruch aufgerechnet
werden.
(3d) Die Höhe der jährlichen Entschädigungen der einzelnen Mitglieder

der Vertreterversammlung einschließlich Nebenleistungen sind in einer Über-
sicht jährlich zum 1. März, erstmals zum 1. März 2017, von den Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigungen im Bundesanzeiger und gleichzeitig in den
jeweiligen Mitteilungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen zu ver-
öffentlichen.
(4) 1 Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassen-

zahnärztlichen Bundesvereinigung besteht aus bis zu drei Mitgliedern. 2 Der
Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung besteht aus drei Mitglie-
dern. 3 Bei Meinungsverschiedenheiten im Vorstand der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung entscheidet der Vorstand mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder. 4 Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 5 Die Mitglieder
des Vorstandes vertreten sich gegenseitig. 6 Sie üben ihre Tätigkeit haupt-
amtlich aus. 7Wird ein Arzt in den hauptamtlichen Vorstand gewählt, kann er
eine ärztliche Tätigkeit als Nebentätigkeit in begrenztem Umfang weiterfüh-
ren oder seine Zulassung ruhen lassen. 8 Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, es
sei denn, ein Vorstandsmitglied wird während der laufenden Amtsdauer der
Vertreterversammlung gewählt; die Wiederwahl ist möglich. 9 Die Höhe der
jährlichen Vergütungen der einzelnen Vorstandsmitglieder einschließlich Ne-
benleistungen sowie die wesentlichen Versorgungsregelungen sind in einer
Übersicht jährlich zum 1. März, erstmalig zum 1. März 2005 im Bundes-
anzeiger und gleichzeitig getrennt nach den kassenärztlichen und kassenzahn-
ärztlichen Organisationen in den jeweiligen ärztlichen Mitteilungen der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigungen zu veröffentlichen. 10 Die Art und die
Höhe finanzieller Zuwendungen, die den Vorstandsmitgliedern im Zusam-
menhang mit ihrer Vorstandstätigkeit von Dritten gewährt werden, sind dem
Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Vertreterversamm-
lung mitzuteilen.

4. Kapitel. Beziehungen der Krankenkassen § 79 SGB V 1
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(5) 1 Der Vorstand verwaltet die Körperschaft und vertritt sie gerichtlich
und außergerichtlich, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts Abweichen-
des bestimmen. 2 In der Satzung oder im Einzelfall durch den Vorstand kann
bestimmt werden, dass auch einzelne Mitglieder des Vorstandes die Körper-
schaft vertreten können.
(6) 1 § 35a Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2, 5 Satz 1, Abs. 6a, 7 und § 42

Abs. 1 bis 3 des Vierten Buches1) gelten entsprechend. 2 Die Vertreterver-
sammlung hat bei ihrer Wahl darauf zu achten, dass die Mitglieder des Vor-
standes die erforderliche fachliche Eignung für ihren jeweiligen Geschäfts-
bereich besitzen. 3 Die Aufsichtsbehörde kann vor ihrer Entscheidung nach
§ 35a Absatz 6a des Vierten Buches1) in Verbindung mit Satz 1 verlangen,
dass ihr die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen eine unabhängige recht-
liche und wirtschaftliche Bewertung der Vorstandsdienstverträge vorlegen.
(7) 1 Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen hat geeignete

Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung einer ordnungsgemäßen Ver-
waltungsorganisation zu ergreifen. 2 In der Verwaltungsorganisation ist ins-
besondere ein angemessenes internes Kontrollverfahren mit einem internen
Kontrollsystem und mit einer unabhängigen internen Revision einzurichten.
3 Die interne Revision berichtet in regelmäßigen Abständen dem Vorstand
sowie bei festgestellten Verstößen gegen gesetzliche Regelungen oder andere
wesentliche Vorschriften auch der Aufsichtsbehörde. 4 Beziehen sich die fest-
gestellten Verstöße auf das Handeln von Vorstandsmitgliedern, so ist auch der
Vertreterversammlung zu berichten.

§ 79a Verhinderung von Organen; Bestellung eines Beauftragten.
(1) 1 Solange und soweit die Wahl der Vertreterversammlung und des Vor-

standes der Kassenärztlichen Vereinigungen nicht zustande kommt oder die
Vertreterversammlung oder der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigungen
sich weigert, ihre oder seine Geschäfte zu führen, nimmt auf Kosten der
Kassenärztlichen Vereinigungen die Aufsichtsbehörde selbst oder ein von ihr
bestellter Beauftragter die Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen
wahr. 2 Auf deren Kosten werden die Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde
selbst oder durch den von ihr bestellten Beauftragten auch dann geführt,
wenn die Vertreterversammlung oder der Vorstand die Funktionsfähigkeit der
Körperschaft gefährden, insbesondere wenn sie die Körperschaft nicht mehr
im Einklang mit den Gesetzen und der Satzung verwalten, die Auflösung der
Kassenärztlichen Vereinigung betreiben oder das Vermögen gefährdende Ent-
scheidungen beabsichtigen oder treffen.
(1a) 1 Solange und soweit die Wahl der Vertreterversammlung und des Vor-

standes der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nicht zustande kommt
oder die Vertreterversammlung oder der Vorstand der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen sich weigert, ihre oder seine Geschäfte zu führen, kann die
Aufsichtsbehörde die Geschäfte selbst führen oder einen Beauftragten bestel-
len und ihm ganz oder teilweise die Befugnisse eines oder mehrerer Organe
der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen übertragen. 2 Dies gilt auch, wenn
die Vertreterversammlung oder der Vorstand die Funktionsfähigkeit der Kör-
perschaft gefährdet, insbesondere wenn sie oder er die Körperschaft nicht

1 SGB V § 79a 5. Buch. Gesetzl. Krankenversicherung
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mehr im Einklang mit den Gesetzen oder mit der Satzung verwaltet, die
Auflösung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen betreibt oder das Ver-
mögen gefährdende Entscheidungen beabsichtigt oder trifft.
(1b) 1 Die Bestellung eines Beauftragten nach Absatz 1a erfolgt durch Ver-

waltungsakt gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen. 2 Die Be-
fugnisse und Rechte des Organs, für das der Beauftragte bestellt wird, ruhen
in dem Umfang und für die Dauer der Bestellung im Innen- und Außen-
verhältnis. 3 Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen gewähren dem nach
Absatz 1a bestellten Beauftragten eine Vergütung und angemessene Auslagen.
4 Die Höhe der Vergütung wird von der Aufsichtsbehörde durch Verwaltungs-
akt gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen festgesetzt. 5 Die
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen tragen zudem die übrigen Kosten, die
durch die Bestellung des Beauftragten entstehen. 6Werden dem Beauftragten
Befugnisse des Vorstandes übertragen, ist die Vergütung des Vorstandes ent-
sprechend zu kürzen.
(2) 1 Der Führung der Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde oder der

Bestellung eines Beauftragten hat eine Anordnung vorauszugehen, mit der die
Aufsichtsbehörde den Kassenärztlichen Vereinigungen oder den Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigungen aufgibt, innerhalb einer bestimmten Frist das
Erforderliche zu veranlassen. 2 Klagen gegen die Anordnung nach Satz 1,
gegen die Entscheidung über die Bestellung eines Beauftragten oder gegen
die Wahrnehmung der Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen oder
der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen durch die Aufsichtsbehörde haben
keine aufschiebende Wirkung. 3 Die Aufsichtsbehörde oder die von ihr be-
stellten Beauftragten haben die Stellung des Organs der Kassenärztlichen Ver-
einigung, für das sie die Geschäfte führen.

§ 79b Beratender Fachausschuß für Psychotherapie. 1 Bei den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird
ein beratender Fachausschuß für Psychotherapie gebildet. 2 Der Ausschuß
besteht aus fünf Psychologischen Psychotherapeuten und einem Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Vertretern der Ärzte in gleicher Zahl,
die von der Vertreterversammlung aus dem Kreis der Mitglieder ihrer Kassen-
ärztlichen Vereinigung in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden.
3 Für die Wahl der Mitglieder des Fachausschusses bei der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung gilt Satz 2 mit der Maßgabe, daß die von den Psycho-
therapeuten gestellten Mitglieder des Fachausschusses zugelassene Psychothe-
rapeuten sein müssen. 4 Dem Ausschuß ist vor Entscheidungen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den
die Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung berührenden we-
sentlichen Fragen rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 5 Sei-
ne Stellungnahmen sind in die Entscheidungen einzubeziehen. 6 Das Nähere
regelt die Satzung. 7 Die Befugnisse der Vertreterversammlungen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung blei-
ben unberührt.

§ 79c Beratender Fachausschuss für hausärztliche Versorgung; wei-
tere beratende Fachausschüsse. 1 Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird jeweils ein beratender
Fachausschuss gebildet für
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1. die hausärztliche Versorgung,
2. die fachärztliche Versorgung und
3. angestellte Ärztinnen und Ärzte.
2 Die Fachausschüsse nach Satz 1 Nummer 1 und 2 bestehen aus Mitgliedern,
die an der jeweiligen Versorgung teilnehmen und nicht bereits Mitglied in
einem Fachausschuss nach § 79b sind. 3 Der Fachausschuss nach Satz 1 Num-
mer 3 besteht aus Mitgliedern, die angestellte Ärztinnen und Ärzte nach § 77
Absatz 3 Satz 2 sind. 4Weitere beratende Fachausschüsse, insbesondere für
rehabilitationsmedizinische Fragen können gebildet werden. 5 Die Mitglieder
der beratenden Fachausschüsse sind von der Vertreterversammlung aus dem
Kreis der Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen in unmittelbarer und
geheimer Wahl zu wählen. 6 Das Nähere über die beratenden Fachausschüsse
und ihre Zusammensetzung regelt die Satzung. 7 § 79b Satz 5 bis 8 gilt ent-
sprechend.

§ 80 Wahl und Abberufung. (1) 1 Die Mitglieder der Kassenärztlichen
Vereinigungen wählen in unmittelbarer und geheimer Wahl die Mitglieder
der Vertreterversammlung. 2 Die Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl auf Grund von Listen- und Einzelwahlvorschlägen. 3 Die Psy-
chotherapeuten wählen ihre Mitglieder der Vertreterversammlung entspre-
chend den Sätzen 1 und 2 mit der Maßgabe, dass sie höchstens mit einem
Zehntel der Mitglieder in der Vertreterversammlung vertreten sind. 4 Das
Nähere zur Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung, einschließlich des
Anteils der übrigen Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen, bestimmt
die Satzung.
(1a) 1 Der Vorsitzende und jeweils ein Stellvertreter des Vorsitzenden der

Kassenärztlichen Vereinigungen sind Mitglieder der Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen. 2 Die Mitglieder der Vertreterver-
sammlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen wählen in unmittelbarer
und geheimer Wahl aus ihren Reihen die weiteren Mitglieder der Vertreter-
versammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen. 3 Absatz 1 gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen ent-
sprechend ihrem jeweiligen Anteil ihrer Mitglieder an der Gesamtzahl der
Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen berücksichtigt werden.
(2) 1 Die Vertreterversammlung wählt in unmittelbarer und geheimer Wahl

1. aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzen-
den,

2. die Mitglieder des Vorstandes,
3. den Vorsitzenden des Vorstandes und den stellvertretenden Vorsitzenden
des Vorstandes.

2 Der Vorsitzende der Vertreterversammlung und sein Stellvertreter dürfen
nicht zugleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
sein. 3 Für jeweils ein Mitglied des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereini-
gungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erfolgt die Wahl auf der
Grundlage von getrennten Vorschlägen der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, und der Mitglieder
der Vertreterversammlung, die an der fachärztlichen Versorgung teilnehmen.
4Mindestens ein Mitglied des Vorstandes der Kassenärztlichen Bundesver-

1 SGB V § 80 5. Buch. Gesetzl. Krankenversicherung


